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Das Kontrollnetz der Finanzverwaltung wird immer enger. Das Finanzamt hat heute bereits eine Vielzahl von Quellen der Informationsbeschaffung. Ab der 
Einkommensteuererklärung des Jahres 2004 erhält das Finanzamt über die Erträgnisaufstellung von Kontenbewegungen und Finanzgeschäfte der 
Steuerpflichtigen Kenntnis. Ab April 2005 darf das Finanzamt über das Bundesamt für Finanzen auf Bankdaten zugreifen. Selbst andere Behörden erhalten diese 
Abfragemöglichkeit. 


